
Öffentliche Zustellung

Gern. § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) vom 03.04.1952 (BGBl. I S.379) in der zzt. 
gültigen Fassung:

Gegen, Herrn Dennis Volpert, letzte bekannte Anschrift Unterm Römberge 4, 59821 Arnsberg, zzt. 
unbekannten Aufenthaltes, habe ich am 24.03.2025 eine Rechtswahrungsanzeige gern. § 33 Zweites 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) erlassen. Wegen des unbekannten Aufenthaltes des Betroffenen war 
die öffentliche Zustellung gern. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) angeordnet worden. Durch 
die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach denen Rechtsverluste drohen.

Die Rechtswahrungsanzeige gern. § 33 SGB II liegt in meiner Verwaltung, Rathausplatz 1,
59846 Sündern, Zimmer 219a, zur Entgegennahme bereit.
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